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(gemäß § Y (I) BBäUG) zum Bebauungsp lc:n für das Celverbegebie t 11 Bi tschengk:5le 1
!

der GeI:1einde Halzbachtal, Ortstei 1 h'össingen, Landkreis Karlsruhe

A. Rechtsgrundlage

I. §§ I und 2, 8 und 9 des Bundesbaugesetzes ~om 23. Juni 1960

BGBl. 1. S. 341) (BBauG)

2. §§ I - 23 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung) vom 26.6.1962 (BGBI.I.S. 429) (BauNVO) i.d.

Fassung vom 26.11. 1968 (BGBL 1. S. 1238)

3. §§ 1 - 3 der va über die Ausarbeitung der Bauleitpläne SOWie über

die Darstellung des Planinhal ts (Planzeichenverordnung) vom 19. J. 65

BGBl.1.S. 21.

4. § I cer 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des BBauG

vom 27. Juni 1961 (Ges.BI.S.I08).

5. §§ 3 Abs. I, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1, 2 der Landesregieru:1g für

Baden-~!ürtte:nberg i.d.F. vom 20.6.1972 (Ges.Bl.S. 352)

B. Festsetzungen

1. Art der baulichen :<utzung

I. Baugebiet

1. I Der räumliche Geltungsbereich ces Bebauungsplanes ist in Baugebiete

gegliedert

-Gewerbegebiet, eingeschränktes Göwerbegebiet gern. § 8, Abs. 4 Bau:;VO-

- Mischgebiet gern. § 6 Bau;'VO-

Die Festsetzung von Art und Begrenzung der einzelnen Baugebiete erfolgt

durch Eintragung im Bebauungspla:l.

1.2 Ir.l ges2.t:1ten Gebiet des Bebauungs?lanes IlBitschengäßle lT sind nur Betric:~e.

zuli:iss:ig, die das ~':ohnen nicht \\'esentlich steren: cl.h. E.etriebe, "leiche

in einem Mischgebiet zulässig sind. FUr diese Betriebe gelten als hBc~Bt

zu] ässiger Schallpegel il. der Nachcarschaft 60 dB (A) 2::1 Tage und ~5 cB C.<'
in der r;acht. Betriebe: welche Gcruchsbel~stigung~n) Stau~: a~9 eier &~cie~~
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LufLverunreinigungen erzeugen, sind nicht zulässig.

2.

2. ~

Ausnahmsweise zulässi&e Nutzun~en

Ausnahmen gern. § 8 Abs. 3 der Bau~utzungsverordnungsind zulässig,

wobei je Betriebsgrundstlick nur 1 Wohnung zugelassen werden kenn.

Diese muß den Erfordernissen der §§ 82 + 83 des 11. ~ohnungsbau

gesetzes entsprechen.

3. Neben- und Versorgungsanlagen

3. I liebenanlagen im Sinne d~s § 14 Bau.'Va sind unter den dort genannten

Voraussetzungen zulässig.

11. Maß der baulichen Nutzung

4. I Innerhalb der im Bebauungsplan festgeset~ten Abgrenzu~gen gelten die

Bestirnmungen für" eingeschränkte Gel<erbegebiete " (GI,) § 8 Abs. 4

BauNVO mit den unter Pkt. 1.2 angegebenen I~isionsricht~erten.

4.2 Das t-1aß der baulichen Nutzung \drd be.stim.'TI.t durch die :estsetzung von

Geschoßzahl, Grundflächenzahl und Geschoßflächenzahl im Bebauungsplan.

\ 5.

5.1 Innerhalb der im Bebauungsplan festgesetzten Abgrenzungen gelten die

Bestimmungen für Mischgebiete (Hi) § 6 BauNva

5.2 Das Maß der baulichen Nutzung "ird bestimmt durch die Festsetzung von

Geschoßzahl, Grundflächenzahl und Geschoßflächenzahl im Bebauungsplan.

111. EauBeise und überbaub~re Grur.~=tücksfläc~e

6. Bauweise--------

6. : Für d~s Mischgebiet und das Gewerbegebiet wird offene Bauweise fes:-

gesetzt.
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7. ~Q~EE~~E~E~_gE~~~~~Qf~§!!~fh~

7.1 Die Festsetzung von Straßenbegrenzungslinien und Baugrenzen erfolgt durch

Eintragung im Bebauungsplan.

8. 1 Die Grenzabstände müssen der LBO e~tsprechen.

8.2 Weitergehende Fenster- und Gebäudeabstände bleiben unberührt.

IV. Baugest~ltung

9. g~~~EE~g~Ei~~

9. I Die Dächer sind als Flachdächer oder Satteldächer bis zu 200 Neigung

auszubilden.

9.2 Die Traufhöhe darf 6,0 }!eter, ge~essen von der Oberfläche der Erschließungs

straßen vor Mitte des Gebäudes nicht übersteigen.

10. I Die Gesamthöhe der geplanten z~eigeschossigen Gebäude, gemessen von der

Erdgeschoßfußbodenoberkante bis Sc~nittpunkt Außenkante Gebäudewand, Vnter

kante Sparren darf 5,85 Metpr u.,d bis zu~ First e,8S ~ietEr al~ Höchstgrenze

betragen.

10.2 Die Sockelhöhe (FußbodenoberkaLte des Erdgeschosses) darf, gemessen an

der angrenzenden, öffentlichen Verkehrsfläche, vor Mitte des Gebäudes,

0,80 Meter nicht überschreiten.

10.3 An- und Vorbauten an den Gebäuden sind nur gestattet, v'enn E1€ 1n e1neID

angemessenen Größenverhältnis Z~ Haup~gebäude stehe~ und sich architektop.~sch

einfügen.

10.4 Dachgauben und Dachaufb2uten sind nicht gestattet.
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11. I Garagen sind entsprechend § 7 LEG zulässig.

11.2 Die Tiefe des Stauraums vor de~ Garagen muß mindestens 5,50 ~ betragen.

12. I Gestattet sind:

a) Sockel bis 0,30 m Höhe aus Naturstein oder Beton mit Heckenhinter

pflanzungen aus bodenständiben Sträuchern

b) einfache Holzzäune mit Heckenhinterpflanzungen

c) einfache Hetallzäune mit Heckenhinterpflanzungen

12.2 Aus Gründen der Verkehrssicherheit können an Straßeneinmündungen

weitergehende als in Abs. I vorgebcllriebene Einschränkungen ver

langt werden.

12.3 Einfriedigungen sind straßenseits bis zu einer Eöhe von 1 Meter

als seitliche und hintere Abgrenzung der Grundstücke bis zu 1,80 m

zulässig.

12.4 Die Verwendung von Stacheldraht ist nicht gestattet.

13. I Die nötigen KFZ-Stellplätze für Betriebsangehörige und Besucher sind auf

den Grundstücken nachzuweisen.

13.2 Die nicht für KFZ-Stellplätze e~forderlichen Vorgärten sind nach Er

stellung der Gebäude als Ziergä~ren oder Rasenflächen anzulegen und zu

unterhalten. Bei Anpflanzung von 3äumen sollen bodenständige Gehölze

Verwendunb finden.

13.3 Der naumbestarid entlang der Erschließungsstraße 589/1 ist zu erhalten und

durch weitere Anpflanzungen von Sträuchern zu ergänzen.
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14.1 Von den Straßen aUS bergseits gelegene Grundstücke werden zum Abfangen

des Geländesprunges im VerhHlt~is bis zu I: 1,5 mit dem Ausbau der Er

schließungsanlagen abgeböscht. (durch den ErschließungsLrlger)

14.2 Von den Straßen aus tiefer gelegene Grundstücke werden zum Abfangen des

Geländesprunges im Verhältnis bis zu 1:1,5 mit dem Ausbau der Erschließungs

anlagen durch den Erschlie~ungsträger angeböscht.

15.1 Häusliche Abwässer sind 1n das Ortskanalnetz abzuführen.

15.2 Gewerbliche Abwässer sind gern. den Vorschriften des \,asserrechts und

des Umweltschutzes zu behanceln.

16. Versorgungsfllchen C§ 9 Cl) 5 BBauG)

16. I. Das Niederspannungs-Versorgungsnetz wird 1n Erdkabel ausgeführt. Aun.~rdc~

können Elektrizitäts-Versorgungseinrichtungen, z.B. Kabelverteilerschränkc, die

für die Stromversorgung not~endig werden, jetzt aber noch nicht in Zahl und

Einbauort festzulegen sind, auch später auf als nicht überbaubar ausgeKiesenen

öffentlichen Flächen errichtet werden.

17. 1 Im Gewerbegebiet ist die Statik der Bauwerke so auszulegen, daß durch

die bei den Sprengungen entstehenden Schwingungen kei~e Gebäudeschäden

zu befürchten sind.

Wlllzbachtal, den {O. :fun; /1975

~U1 li/(/(!//VLl
(Heckmann)

Bürgermeister


